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62. Schadenerscheinungen
Im einzelnen treten folgende Erscheinungen auf:

Gelbgrüne bis blau-graue Rauchschwaden sind oft weit vom Werk
entfernt noch von Auge feststellbar. Bei trockener Witterung
wird dann auf dem Gras ein Niederschlag feinsten Staubes
gefunden. Setzt Regen ein, so läuft an den Baumstämmen eine
bläuliche Lauge herunter. Von den Blattspitzen ausgehend,
dann den Rändern folgend treten Aezungen auf, und dies führt
zu einem starken Blattverlust. Die Baumrinde wird als
«verkohlt» beschrieben. Die anfälligsten Nadelhölzer sind Föhre
und Fichte. Buche, Linde und Eiche zeigen unter den
Laubhölzern die grössten Schäden. Im Anbau wiesen alle Getreidearten,

dann besonders Rotklee, ferner die Kartoffeln und
verschiedene Gräser Fluorschäden auf. Der Ertrag soll teilweise
um 50 % zurückgeblieben sein.

Der Futtervergiftung fallen in der Folge hauptsächlich
die Kühe zum Opfer. Zum Krankheitsbild gehören: Abmagern,
Milchertragsrückgang, sperriger Gang (Gelenkschmerzen),
häufige Knochenbrüche beim Abliegen, schliesslich Zahnzerfall.

In Knochen und Zähnen fand man bei dieser sog. Fluo-
rese einen sechs- bis zehnfachen Fluorgehalt. Der selben
Vergiftung erliegen unter dem Wild die Rehe und Hasen. Man
nimmt an, dass der Mensch kaum gefährdet ist, da Früchte
und Fleisch keinen wesentlichen Uebergehalt an Fluor
aufweisen.

63. Verlauf des Schadenfalls
Die Aluminium AG. in Badisch Rheinfelden konnte während

des Zweiten Weltkrieges trotz Kriegseinwirkungen ihre
Produktion weiterführen. Sie baute unmittelbar nördlich des
alten Werkes eine neue Verhüttungsanlage, welche etwa 1952
in Betrieb genommen wurde und zu einer Produktionssteigerung

auf 160 % führte. Das.alte Werk enthielt wenigstens
mangelhafte Filteranlagen, beim Neubau sollen sie ganz fehlen.

Im Jahre 1952 wurde ein abnormales Bienensterben
festgestellt; 1953 traten die Pflanzenschäden in Erscheinung. Im
September 1954 nahm sich erstmals der Aargauische Grosse
Rat der Sache an Erst 1955 entdeckte man die Fluorese bei
den Kühen. Im Herbst 1955 bahnte dann das Politische
Departement in Bern Verhandlungen an. Die anerkannten Schäden

wurden von der Aluminium AG. in Badisch Rheinfelden
beglichen, doch fehlt bis heute eine Regelung für die Zukunft.

6if. Schadenursachen
Bei unseren Erkundigungen begegneten wir der sehr

verbreiteten Auffassung, dass hier nur die Zunahme der von den
Schlote abgegebenen Giftstoffe (QM Abschnitt 33) ins Gewicht
falle. Sie trifft wohl weitgehend zu, immerhin bleibt der
Einfluss der Witterung noch abzuklären, wobei neben der Diffusion

auch die Sedimentation zu beachten wäre (grosse Aerosole).

Ausserdem muss noch auf eine weitere Wirkung
hingewiesen werden. Bei stabiler therhiischer Schichtung und
schwachem Wind bildet sich eine flache, angereicherte Rauchfahne

aus. Sie bestreicht in der Höhe h + Sh das hügelige
Gelände. Ihre Konzentration x erreicht dort mindestens das
Dreifache von xo [2]. An der Vegetation wird dann das Aerosol
abgestreift. Diese Art der Ablagerung wurde schon untersucht,

ymferdings in ganz anderem Zusammenhang.
Auf Grund des Sachverhaltes hätten die Technologen

schon mit ihren Faustregeln [entsprechend Gleichung (7)] die
Gefahr erkennen müssen, wenn sie auch die räumliche
Auswirkung kaum hätten beurteilen können. Was sie aber
nicht erfassen können, sind zwei weitere Faktoren: der Relief-
Einfluss und die Jahreswitterung. Die Geländeform greift in
die Windverteilung ein (durch Kanalisation und lokale
Zirkulationen). Zudem beeinflusst sie die thermischen Verhält-
nisse. In Tallagen ist der Tagesgang der Temperatur
verstärkt. Nachts und während des Winters erhält der Talgrund
einen seitlichen Zufluss von Kaltluft. Damit sind ausgeprägte
Temperaturinversionen verbunden, welche sich auf die
Rauchausbreitung ungünstig auswirken. Die Witterung, d.h. die
Abfolge des atmosphärischen Zustands während einer
längeren Zeitspanne, ist mitbeteiligt am Verhalten der
Rauchfahnen, wie auch an der summatlven Auswirkung. Die
elementaren Zusammenhänge wurden In den Abschnitten 3 und
6 kurz gezeigt. Da 1st die Vermutung naheliegend, dass die
Witterung des letzten und des vorletzten Jahres den Schaden
vergrössert habe. Beide Wirkungen mussten vorerst noch

untersucht werden. Soweit bestehen allerdings Gründe zur
Annahme, dass auch bei günstigen Witterungs- und
Reliefverhältnissen ähnliche Schäden aufgetreten wären.
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Zum Blankettverfahren im Baugewerbe
DK 338.831

Die in der Einsendung des Vereins Schweiz. Central-
heizungsindustrieller SBZ 1956, Nr. 42, S. 646 angeführten
Ablehnungsgründe gegen das Blankettverfahren sind bekannt,
treffen teilweise auch zu, sollen aber auch von der Sette der
Bauherren, der Architekten und Ingenieure betrachtet werden.
Hier ist folgendes festzustellen:

1. Es muss Sache der Bauherrschaft bleiben, das ihr
genehme Verfahren der Offerteinholung zu wählen.

2. Es eignen sich nur solche Bauvorhaben für das
Blankettverfahren, bei denen die Unterschiede der Ausführungs-
mögüchkeiten sich auf belanglose Abweichungen beschränken.
Dies ist z. B. im Wohnhaus- und Siedlungsbau der Fall, sofern
die Frage der Heizsysteme entschieden ist. Diese eignet sich
aber nicht zur Abklärung durch Konkurrenzangebote. Gehen
die Vorschläge schon im System auseinander, so wird die
Beurteilung dem Nichtfachmann in der Regel unmöglich.

S. Die heutige allgemeine Ueberlastung aller technischen
Büros und der chronische Mangel an tüchtigen technischen
Kräften, der sich noch zuspitzen wird, lässt es als einen volks-

»wirtschaftlichen und privatwirtschaftlichen Unsinn erscheinen,

nutzlose Leerlaufarbeit von Dutzenden von Firmen
durchführen zu lassen. Die sehr beträchtlichen Kosten solcher
Leerlaufarbeit müssen in Form eines Unkostenzuschlages von den
Bauherren getragen werden und tragen so zur Baukoöcenver-
teuerung bei.

4. Viele Objekte verlangen eine sehr frühzeitige Bearbeitung

durch Fachleute. In diesem Vorstadium ist es nicht
zweckmässig, einen Projektwettbewerb durchzuführen. Ein
solcher Wettbewerb zwingt den Bauherrn, sich vorzeitig auf
einen Unternehmer festzulegen. Alsdann ist ein echter
Preiswettbewerb nicht mehr möglich. Natürlich gibt es mancherlei
Zwischenstufen zwischen freiem Ideenwettbewerb, einschränkenden

Pflichtenheften und Blankett. Einsichtige Architekten
und Ingenieure werden solche dem reinen Blankettverfahren
vorziehen, weil damit auch ihre persönliche Mit-Verantwor-
tung gemildert wird.

5. Die in der Einsendung des VSCI angedeutete Garantiefrage

kann wohl auf zwei Arten eindeutig abgeklärt werden:
a) Die Unternehmer, die den Auftrag erhalten, werden

verpflichtet, ihre Anlageteile nachzurechnen und die
uneingeschränkte Garantie dafür zu übernehmen, wofür sie sich durch
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ihren üblichen Risikozuschlag sichern. Damit werden nur
wenige Konkurrenten mit Projektierungsarbeiten belastet.
Ausserdem sind diese Arbeiten durch die Vorarbeiten spürbar
verringert.

b) Der Ingenieur oder der Architekt übernimmt die
Garantie für die Richtigkl||§ seiner Pläne und Ausmasse, im
speziellen Falle der Installationen auch für deren Funktion,
während der Unternehmer für die plankonforme Erstellung,
für einwandfreies Material und saubere Arbeit einzustehen
hat.

Mit dem reinen Blankettverfahren ist meistens der zweite
Fall verbunden. Zugegeben, nicht alle technischen Büros
dürften das damit verbundene Risiko richtig einschätzen und
auch tragen können; es setzt wiederum — wie beim
Unternehmer auch — grosse Erfahrung, angemessene Honorierung
und Versicherungen voraus. Bekommt ani Unternehmer
Blankette mit für ihn unerwünschten Bedingungen, in die er
sfceiui Vertrauen haben kann, so steht es ihm jederzeit frei, zu
verzichten oder entsprechende Vorbehalte anzubringen.

6. Bsïist auch festzustellen, dass es in unserm Lande viele
tüchtige Kleinunternehmen gibt, die ihre Anlagen einwandfrei
ausführen, «jedoch kein eigenes technisches Büro dauernd zu
erhalten vermöchten. In solchen Fällen dürfte das Blankett
wohl auch dem Uebel der Schwarzarbeit technischer
Angestellter grösserer Firmen vorzuziehen sein.

7. Architekten und Ingenieure wollen mit dem Blankett-
verfahren känesfalls ungeeigneten Unternehmern den
Aufstieg in das Baugewerbe erleichtern, sondern in erster Linie
nutzlosem Leerlauf steuern und die knappen technischen
Kräfte dahin lenken, wo sie nutzvollere Tätigkeit ausüben
können. Gleichzeitig sollen ungerechtfertigte, lediglich auf
ein paar Quadratmeter Heizflächendifferenzen, oder einer
andern Spielart der Rotaführung beruhende Projektvorteile auf
den gerechten Generalnenner zurückgeführt werden, der
heisst: einwandfreie, gleiche Leistung zu gerechtem PrelsÖS»

Dipl. Ing. A. Eigenmann, Davos
*

Schlusswort

Dipl. Ing. A. Eigenmann ist erfreulicherweise objektiv und
gibt zu, dass die Ablehnungsgründe gegen das Blankettverfahren

«teilweise auch zutreffen^ Wie aus Ziffer 2 her-
vorgehg|lst Ing. Eigenmann mit uns darin einig, dass das
Blankettverfahren sich nur für technisch sehr guifache
Objekte eignet. Aber selbst dort ist es nicht immer am Platz,
weil die Kosten für den Bauherrn beim Blankettverfahren
nicht geringer sind. Ein sog. freies Projektierungsbüro muss
erfahrungsgemäss höhere Ansätze veranschlagen als die Zen-
tralheizungsfirmen. Ferner bestehen auch bei einfachen
Anlagen immer noch Einsparungsmöglichkeiten, die bei der Aus-
schaltung eines Ideenwettbewerbes ungenützt bleiben.

Wir pflichten Ing. Eigenmann auch Bai, wenn er sub 2Sf-
fer 3 sgper Antwort ausführt, dass es ein volks- und privat-
wirtschaftlicher Unsinn sei, durch Dutzende von Firmen m||li|
lose Leerlaufarbeit besorgen zu lassen, wie das im
Projektwettbewerb häufig der Fall sei. TatsachlicHÏwird durai
Bauherrschaften und Architekten der Kreis der Offertsteller sehr
oft zu weit gezogen, was zu einer sinnlosen Ueberlastung de»
Zentralheizungsfirmen führt. Vernünfttgei|||||||wvird daher
durch einsichtsvolle Behörden und Architekten die KoIKurrenz
etwa auf diejenigen Unternehmer beschränkt, die für die
Ausführung ernstlich in Frage kommen. Dadurch wird nicht nur
die Sichtung der Eingaben und die Arbeit des Architekten
erleichtert; es wird tatsächlich auch viel Leerlauf vermieden.
Zweckmässig ist also die Beschränkung der Zahl der
Submittenten mit zunehmender Auftragsgrösse, weil bei grossen,
.komplizierten Anlagen ohnehin nur wirklich leistungsfähige
Firmen eine Chance haben, berücksichtigt zu werden. Wir
hätten auch nichts dagegen einzuwenden, wenn in einem
derartigen Falle die konkurrierenden Firmen sich einigen würden,

die Wärmebedarfsberechnung nur einmal vornehmen zu
lassen unter Aufteilung der Kosten auf sämtliche Mitkonkurrenten.

In Ziffer 4 seiner Ausführungen bestätigt Ing. Eigenmann

erneut, dass für das Blankettverfahren nur einfache
Objekte in Frage kommen; denn dort, wo eine frühzeitige
Bearbeitung durch Fachleute nötig ist, handelt es sich eben um
Anlagen von einer solchen Bedeutung, dass ein Ideenwettbewerb

unumgänglich ist. Und da kann ein sog. Projektierungs¬

büro unmöglich die Erfahrungen und Ideen der Fachleute in
den Spezialfirmen der Heizungsbranche ersetzen. Auf einem
andern Blatte steht es geschrieben, ob der Bauherr zur
Beurteilung der Ideen und Vorschläge der Spezialfirmen noch
einen tüchtigen Fachexpejfen beizÄenen will. Da kann ein
unabhängiger Experte zweifellos gute Dienste leisten,
vorausgesetzt, dass derselbe in getrennten Besprechungen den
einzelnen Submittenten Gelegenheit gibt, ihr Projekt im Detail
zu vertreten. Ja, es kann sogar von Vorteil sems wenn der
Experte gleich zu Beginn zugezogen wird, damit die
allgemeinen Voraussetzungen schon vor der Projektierung
gemeinsam mit den möglicherweise für die Ausführung in Frage
kommenden Fachleuten festgelegt werden können.

Abschliessend darf festgehalten werden, dass eine
Zentralheizungsunternehmung mit tüchtigen und während Jahren
aufeinander eingespielten Ingenieuren und Monteuren doch
wohl die beste Gewähr bietet für die Ablieferung von einwandfrei

funktionierenden Anlagen.
Verein Schweizerischer Centralheizungs-Industrieller

Adresse; Stadelhoferstrasse 25, Zürich

<3^CtX/iè/ù^n.ni^n acta ae* gr<r^
Das abenteuerliche Leben eines alten

G.E.P.-Kollegen Schluss von S. 725

Zum, dritten Mal in Südafrika
Von dem wenigen Gelde, das ich 1947 mitbrachte, konnte

|||||micht leben, aber überall, wo ich anklopfte um Arbeit, hiess
pBs|lZu alt !» Da fing ich an, Kurzgeschichten zu schreiben und
lernte afrikaans, das inzwischen, statt holländisch, die
offizielle Landessprache geworden war. Es gelang mir dann aber
doch, eine Stelle als Ingenieur zu finden beim Stadtrat von
MosseJölai, wo.Beh fast fünf Jahre an der Kanalisation
arbeitete — die längste Zeit, die ich je in meinem Leben an
einem Orte verbrach® 1951 war ich wieder ohne Arbeit. Und
obwohl ich mich zehn oder zwölf Jahre jünger machte, konnte
|wn der Union keine Stelle finden. Kurzentschlossen reiste
ich nach Lusaka, der Hauptstadt von Nord-Rhodesien, wo ich,
wieder beim Stadtrat, angestellt wurde. Nach einem Jahre
rief man mich nach Transvaal, wo ich in Wakkerstroom
einen Damm baute.

Endlich, mit 77 Jahren, zog ich mich zurück in das Altersheim

«Ons Tuis» in Pretoria. Dort fing ich an, meine Erinnerungen

zu schreiben, und weil ich hoffte, in der Schweiz einen
Verleger dafür zu finden, schrieb ich sie auf deutsch, musste
aber bald bemerken, dass ich es nicht mehr genügend
beherrschte, weil üh es so lange Zeit nicht gesprochen hatte.
Eine 85jährige deutsche Dame im Heim kam mir freundlichst
zu Hilfe, obwohl sie an
Arthritis, Ischias,
Rheumatismus und noch
einem Dutzend anderer
Qualen litt ; auch war sie
sehr seEwerhörig. Ihre-
Zimmernachbarn
protestierten des Geschreies
wegen, und auch aus
Essaal und Empfangszimmer

wurden wir
verjagt. Da schlug ich ihr
vor, die Arbeit in meinem

Zimmer fortzusetzen
— mein Zimmer-

gjraöibar sei stocktaub!
«Nein», sagte die steinalte

Dame spröde: «Das
geht wirklich nicht,
Leon. Was würden die
Leute wohl sagen?»

Wiedersehn miimZürich
Das nächste I&Wtyar

schon das goldene
Jubiläum unserer glücklichen

Diplomzeit, und im
Mai 1954 reiste ich aus
Pretoria ab, um in
Zürich mit den lieben
Kursgenossen zu feiern. Sie
kamen alle mit ihren Da- Bild 26. An der Quelle der Jugend in
men, und als ich sie so Badgastein 1956
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